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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Barmüller und Genossen haben am 

14. November 1991 unter der Nr. 1966/J an mich eine schriftliche parla~ 

mentarische Anfrage betreffend "Mißbrauch disziplinarrechtlicher Mög­

lichkeiten" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1 Ist es zul§ssig, daß der unmittelbare Vorgesetzte den vom KKdo I 
bestinunten Zeitrahmen (wie in dem geschilderten Fall geschehen) 
datumsmäßig einengt? . 

2. Ist es richtig, daß die "erforderliche freie Zeit" keinesfalls die 
gesamte Dienstzeit des Freistellungsrahmens umfassen kann? 

3. Muß ein Mandatswerber sich zu bestimmten Zeiten w§hrend seiner 
Freistellung melden? 

4. Nuß ein Mandatswerber zu bestimmten Zeiten während seiner Freistel­
lung am Dienstort anwesend sein? 

5. Muß als Voraussetzung für eine solche Dienstfreistellung die Wahl­
reiseplanung vorgelegt werden? 

6. Muß als Voraussetzung für eine solche Dienstfreisteilung eine 
Ablichtung des Wahlvorschlages beigebracht werden? 

7. Ist das Ausmaß der erforderlichen freien Zeit vom Vorgesetzten 
oder dem Mandatswerber aufgrund der Wrullreiseplanung festzusetzen? 

8. Darf die Abwesenheit vom Dienst aufgrund einer solchen Freistel-
1ung zum Anlaß für ein Disziplinarverfahren genommen werden? 
Wenn nein, darf der "Beschuldigte" dennoch aus diesem Grund im 
Sinne des § 45 Abs. 1 BDG 1979 belehrt und ermahnt werden, die 
sich auf dienstliche Belan~e erstreckenden Anordnungen und Befehle 
(Melde- und Anwesenheitspfllcht, vgl. Fragen 3 und 4) gewissenhaft 
einzuhalten? 

9. Ist in der einleitend festgehaltenen Sachverhaltsdarstellung ein 
Regelverstoß des Vor~esetzten gegeben oder ist die gew§hlte Vor­
gangsweise durch dle bestehenden gesetzlichen Vorschriften ge­
deckt?", 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Nein. 
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Zu 2: 

Nein; die für die Bewerbung um das Mandat "erforderliche freie Zeit" kann 

je nach dem Ausmaß der Inanspruchnahme für Zwecke der Wrullwerbung -

sowohl Teile der Dienstzeit als auch die gesamte Dienstzeit des Freistel­

lungsrahmens umfassen. 

Zu 3: 

Nein; wenngleich es sich im Sinne der vorstehenden Ausführungen nicht um 

eine generelle Dienstfreistellung handelt, erscheint eine Meldungsver­

pflichtung zu bestimmten Zeiten schon im Hinblick auf mögliche Termin­

probleme des Mandatswerbers nicht vertretbar. Wohl aber könnte ihm grund­

sätzlich zugemutet v/erden, sich während der Dienstzeit täglich fernmünd­

lich zu melden. 

Zu 4: 

Im Sinne des bisher Gesagten muß der Handatswerber iITUller dann, wenn ihm 

neben der Wahlwerbung die l\uslibung seiner dienstlichen Tätigkeiten mög­

lich ist und nicht andere Gründe vorliegen, die seine Abwesenheit recht­

fertigen, am Dienstort anwesend sein. 

Zu 5: 

Nein; der Bedienstete hat aber seinem Vorgesetzten gegenüber die für die 

Mandatswerbung "erforderliche freie Zeit" glaubhaft zu machen. 

Zu 6: 

Obwohl diesbezüglich keine ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung be­

steht, wird es im Rahmen des Dienstrechtsverfahrens für die Dienstbehörde 

unerläßlich sein, sich vom Vorhandensein des Wahlvorschlages zu überzeu­

gen. 

Zu 7: 

Das Ausmaß der erforderlichen freien Zeit ist vom Mandatswerber festzuset­

zen; ich verweise aber auf meine Ausfü.hrungen zur Frage 5. 

Zu 8: 

Da es sich im vorliegenden Fall um einen Vertragsbediensteten gehandelt 

hat, waren die rechtlichen Voraussetzungen für ein Disziplinarverfahren 
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nicht gegeben; auch eine Belehrung oder Ermahnung nach dem BDG 1979 kann 

in einem solchen Fall nicht in Betracht kommen. 

Zu 9: 

Obwohl der in der Anfrage geschilderte Sachverhalt durch die ressortinter­

nen Erhebungen nicht in allen Punkten bestätigt werden konnte, steht 

fest, daß die Vorgangsweise des Vorgesetzten nicht ganz korrekt war. Der 

Vorgesetzte wurde daher durch das Korpskommando I entsprechend belehrt 

und ermahnt, die diesbezüglichen Rechtsvorschriften einzuhalten. 
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